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Das Gebäude Lederstraße 10 wurde im zweiten Jahrzehnt des zwanzig¬
sten Jahrhunderts erbaut.Es hat eine dreigeschossige Putzfassade
in vier Achsen, die wiederum einfache flächige, geometri¬

sche und jugenstilartige Ornamente besitzt. Das Objekt ist weitest¬
gehend im Originaizustand erhalten. Die Haustür wurde erneuert.

Eine Aufwertung des Gebäudes ergibt sich durch den Zusammenhang mit
seiner links anschließenden Nachbarbebauung in ähnlichem Stil
(Nr. 12).
Das Gebäude ist ein typisches architektonisches Zeitzeugnis des
späten Jugenstils und deshalb als Baudenkmal erhaltenswert, be¬
sonders aus architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen.
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